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1    Rechtsgrundlagen  

    

1.1  Baugesetzbuch   (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S.  3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 20.12.2023  (BGBI. 2023  I Nr.  394 ) 

    

1.2  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S.  3786), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.07.2023  (BGBI. 2023  I Nr. 176) 

    

1.3  Planzeichenverord-
nung 

 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.  I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.06.2021 (BGBl.  I S.  1802); die im nachfolgenden 
Text zitierten Nummern beziehen sich auf den An-
hang zur PlanZV  

    

1.4  Planungssicherstel-
lungsgesetz  

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.05.2020 (BGBl. I S. 1041) , zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.12.2023  (BGBI. I Nr. 344 ) 

    

1.5  Bayerische  
Bauordnung  

 (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S.  588), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.12.2024 (GVBI. S.  605) und durch Ge-
setz vom 23.12.2024 (GVBl. S.  619) 

    

1.6  Gemeindeordnung 
für den Freistaat 
Bayern  

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S.  796), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 09.12.2024 (GVBl. S.  573)  

    

1.7  Bundesnaturschutz-
gesetz  

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.10.2024  (BGBl. 2024  I Nr. 323 ) 

    

1.8  Bayerisches  
Naturschutzgesetz  

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S.  82), zuletzt 
geändert durch Verordnung  vom 04.06.2024  (GVBl. 
S. 98) 
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1.9  Bundes - Immissions-
schutzgesetz  

 (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
17.05.2013 (BGBl. I S.  1274), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.02.2025 (BGBl. 2024 I Nr.  58) 
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2    Planungsrechtliche Festsetzungen  (PF) 
mit Zeichenerklärung  

    

2.1  
 

 Gewerbegebiet (zulässige Art der baulichen Nut-
zung)  

(1) Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unter-
bringung von nicht erheblich belästigenden Gewer-
bebetrieben.  

 
 allgemein zuläs-

sig 

ausnahmsweise  

zulässig  

nicht zulässig  

(2)  1. Gewerbebetriebe aller Art  ein-

schließlich Anlagen zur Erzeugung 

von Strom oder Wärme aus solarer 

Strahlungsenergie oder Windener-

gie, Lagerhäuser,  Lagerplätze und 

öffentliche Betriebe  

   

(2)  2. Geschäfts -  , Büro-  und Ver-

waltungsgebäude  

   

(2)  3. Tankstellen     

(2)  4. Anlagen für sportliche Zwecke     

(3)  1. Wohnungen für Aufsichts -  und 

Bereitschaftspersonen sowie für Be-

triebsinhaber und Betriebsleiter, die 

dem Gewerbebetrieb  zugeordnet 

und ihm gegenüber in Grundfläche 

und Baumasse untergeordnet sind  

   

(3)  2. Anlagen für kirchliche, kultu-

relle, soziale und gesundheitliche 

Zwecke  

   

(3)  3. Vergnügungsstätten     

Einzelne Ladesäulen oder Sammella-

destationen für Elektrofahrzeuge 

(sog. Elektrotankstellen) als Gewer-

bebetriebe aller Art  

(§ 1 Abs. 9 BauNVO) 

   

Einzelhandelsbetriebe im Sinne des 

§ 8 Abs. 2 Nr.  1 BauNVO (§ 1 Abs. 9 

BauNVO) 

   

Werbeanlagen, die nicht an der 

Stätte der Leistung errichtet werden 

und somit eine eigenständige ge-

werbliche Hauptnutzung im Sinne 

   

GE1 

GE2 
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des §  8 Abs. 2 Nr.  1 BauNVO darstel-

len 

(§ 1 Abs. 9 BauNVO) 

  
  Die Gewerbegebiete GE 1 und GE2 unterschieden sich 

nicht in ihren Nutzungen, sondern lediglich in der 
Höhe der Emissionskontingente.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 8 BauNVO; Nr.  1.3.1. PlanZV; 
siehe Planzeichnung)  

    

2.2   Emissionskontin-
gente  

 Innerhalb des Gewerbegebietes sind nur solche Vor-
haben (Anlagen und Betriebe) zulässig, deren Geräu-
sche folgende Emissionskontingente L EK nach 
DIN 45691 weder tagsüber (6:00 bis 22:00  Uhr) noch 
nachts (22:00 bis 6:00  Uhr) überschreiten.  

    

  Gebiet  Bezugsflä-

che in m²  

Emissionsk ontingente L EK in dB(A)  

  tags (6 :00  ς 

22:00  Uhr)  

nachts 

(22:00  ς 6:00  Uhr)  

  GE1 1.900 59 44 

  GE2 2.100 60 45 

    

   Die Prüfung zur Einhaltung der Kontingente erfolgt 
nach DIN  45691:2006 -12, Abschnitt  5 (archivmäßig 
hinterlegt beim Deutschen Patentamt).  

(§ 1 Abs. 4 Nr.  2 BauNVO) 

   
 

2.3   GRZ .... 

 

 Maximal zulässige Grundflächenzahl  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 Abs. 1 
BauNVO; Nr. 2.5. PlanZV; siehe Planzeichnung ) 

    

2.4   GH .... m ü. NHN  Maximal zulässige Gesamt -Gebäudehöhe über N HN  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr.  4 u. §  18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Planzeichnung ) 
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2.5   Maßgaben zur Er-
mittlung der Gebäu-
dehöhe (GH ü. N HN 
und WH ü. N HN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhe n gelten für 
Gebäudeteile des Hauptgebäudes, die für die Ab-
wehr gegen Wetter einflüsse erforderlich sind (z.  B. 
Dach einschließlich Dachüberstände) . Ausgenom-
men sind Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie 
(Wärme, Elektrizität) sowie untergeordnete ander-
weitige Bauteile (z.  B. Schornsteine, Antennen etc.).  

Die GH ü. NHN wird an der höchsten Stelle der Dach-
konstruktion gemessen (bei Flachdächern ein-
schließlich Attika oder sonstigen konstruktiven Ele-
menten).  

Bei Gebäuden mit Flachdach muss die die GH ü. N HN 
um 1,25 m unterschritten werden.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr.  4 u. §  18 Abs. 1 
BauNVO) 

    

2.6   o  Offene Bauweise   

(§ 9 Abs.  1 Nr. 2 BauGB; §  22 Abs.  1 BauNVO; Nr.  3.1. 
PlanZV; siehe Planzeichnung )  

    

2.7   

 

 

 

 Baugrenze  (überbaubare Grundstücksfläche für 
Hauptgebäude)   

(§ 9 Abs.  1 Nr.  2 BauGB; §  23 Abs.  1 u. 3 BauNVO; 
Nr.  3.5. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.8   Nebenanlagen und 
sonstige bauliche An-
lagen außerhalb der 
überbaubaren Grund-
stücksfläche  

 

 In dem Baugebiet sind die gemäß §  14 BauNVO zu-
lässigen Nebenanlagen  sowie  nicht überdachte 
Stellplätze und Garagen  auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.9    

 

 

 

 Sichtflächen für den fließenden Verkehr ; innerhalb 
der Fläche muss eine uneingeschränkte Sicht über 
0,80  m über Fahrbahnoberkante gewährleistet sein.   

Die Bemaßung bezieht sich auf die Schenkellängen 
in Metern (ab Einmündungsachse bzw. Fahrbahn-
rand, Bemaßung beispielhaft aus der Planzeichnung ). 

(§ 9 Abs.  1 Nr. 10 BauGB; siehe Planzeichnung)  

    

70 

5
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2.10    Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.11    Verkehrsflächen als Begleitfläche ; für Straßenbe-
gleitgrün, Stellplätze, Randflächen (z.B. Schotterra-
sen, Rasenpflaster etc.); die straßenverkehrsrechtli-
che Zuordnung entspricht den jeweils angrenzenden 
Verkehrsflächen . 

(§ 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB; siehe Planzeichnung) 

    

2.12    Straßenbegrenzungslinie  mit Bemaßung für das Re-
gelprofil; äußere Umgrenzung aller Verkehrsflächen 
(Bemaßung beispielhaft aus der Planzeichnung ). 

(§ 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.13    Straßenbegrenzungslinie ; mit Ausrundungsradius  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.14    Bereich ohne Ein -  und Ausfahrt   

(§ 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.4. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.16  Unterirdische Bau-
weise von Nieder-
spannungsleitungen  

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in un-
terirdischer Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.17  Behandl ung von Nie-
derschlagswasser in 
den privaten Grund-
stücken, Materialbe-
schaffenheit gegen-
über Niederschlags -
wasser  

 

 Niederschlagswasser ist vorrangig flächenhaft oder 
in Mulden bzw. Rigolen über die belebte Bodenzone 
zu versickern, sofern dies der Untergrund zulässt. 
Die technischen Anforderungen für die Versickerung 
sind in den DWA -Regelwerken A  138-1 geregelt.  

Da die Böden a uf den für die Bebauung vorgesehe-
nen Flächen nur eine geringe Durchl ässigkeit  aufwei-
sen, ist ggf. eine Einleitung in die gemeindliche Nie-
derschlagswasserkanalisation  erforderlich . Die tech-
nischen Anforderungen für die Einleitung sind für die 
qualitative Betrachtung in der DWA -Richtlinie 

5,50  

R = 9,00 
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A 102-  2, sowie für die quantitative Beurteilung in den 
DWA-Richtlinien M  153 und A  117 geregelt. 

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen (z.  B. 
Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallrohre, Ge-
länder etc.) sind Oberflächen aus Zink, Titan -Zink, 
Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflä-
chen nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.  B. 
Pulverbeschichtung) dauerhaft gegen Nieder-
schlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs.  1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

    

2.18    Öffentliche Grünfläche als Ortsrandeingrünung  ohne 
bauliche Anlagen . 

(§ 9 Abs.  1 Nr.  15 BauGB; Nr.  9. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.19    Private Grünfläche als Ortsrandeingrünung  ohne 
bauliche Anlagen . 

(§ 9 Abs.  1 Nr.  15 BauGB; Nr.  9. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.20   Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung 
von Natur und Land-
schaft  

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht ein-
gekofferte (staubdichte) LED -Lampen oder nach 
dem Stand der Technik vergleichbare insektenscho-
nende Lampentypen mit einer max. Lichtpunkthöhe 
von 8,00  m über der Geländeoberkante zulässig, 
welche ein bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht 
(Farbtemperatur kleiner/gleich 2.700  Kelvin) mit ge-
ringem UV -  und Blauanteil aufweisen. Die Außenge-
häuse von Leuchten dürfen maximal eine Betriebs-
temperatur von 40°C errei chen. Eine Beleuchtung 
von Werbeanlagen, die sich nicht direkt an Gebäuden 
befindet, ist unzulässig. Die Benutzung von Skybea-
mern, blinkende, wechselnd farbige Anzeigen sowie 
die flächenhafte Beleuchtung der Fassaden sind 
nicht zulässig.  

Es sind nur Photovoltaikmodule zulässig, die ein An-
tirefelktionsbeschichtung besitzen.  

Die Maßnahmen bzw. Vorschriften sind im gesamten 
Geltungsbereich durchzuführen bzw. zu beachten.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 

Private Grünfläche 

Öffentliche Grünfläche 
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2.21  Wasserdurchlässige 
Beläge 

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind aus-
schließlich wasserdurchlässige Beläge (z.  B. in Splitt 
verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, 
Rasengittersteine, Schotterrasen) zulässig.  

Dies gilt nicht für Bereiche, die auf Grund eines im 
Sinne dieser Planung zulässigen  

- Produktionsablaufes oder  

- regelmäßigen Befahrens mit Lkw oder  

- Verarbeitens oder Umlagerns von Grundwasser 
belastenden Substanzen  

einen entsprechenden Bodenbelag erforderlich ma-
chen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.22   Pflanzungen in den  
privaten Grundstü-
cken  

 Pflanzungen:  

- Für die Pflanzungen in den privaten Grundstücken 
sind standortgerechte, heimische Bäume und 
Sträucher aus der festgesetzten zu verwenden.  

- Auf max. 5  % der Grundstücksfläche sind auch 
Sträucher, die nicht in der Pflanzliste festgesetzt 
sind, zulässig (z.  B. Ziersträucher, Rosenzüchtun-
gen, klimaresistente Gehölzarten ). 

- Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in 
Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, 
sind ausschließlich Laubgehölze zulässig.  

- Bei der Pflanzung von Obstgehölzen ist die Ver-
ordnung zum Schutz von Beständen zur Erzeu-
gung oder zum Erhalt von Obstanbaumaterial so-
wie Erwerbsobstbeständen vor besonderen uni-
onsgeregelten Nicht -Quarantäneschadorganis-
men (Pflanzenbeständeschutzverordnung ς Pfl-
BestSchV) mit Ausfertigungsdatum vom 
13.10.2023 zu beachten.  

 

   

   Pflanzliste  

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz -Ahorn Acer platanoides  

   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus  

   Schwarz -Erle Alnus glutinosa  

   Grau-Erle Alnus incana  

   Hängebirke  Betula pendula  

   Rotbuche  Fagus sylvatica  
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   Zitter -Pappel Populus tremula  

   Stieleiche  Quercus robur  

   Sommer-Linde  Tilia platyphyllos  

   Berg-Ulme Ulmus glabra  

     

   Bäume 2. Wuchsklasse   

   Obstbäume (ausschließlich Scha-

len-  u. Steinobst sowie nicht oder 

nur in geringem Maße Feuerbrand 

gefährdetes Kernobst)  

 

   Feld-Ahorn Acer campestre  

   Vogel-Kirsche  Prunus avium  

   Sal-Weide Salix caprea  

   Echte Mehlbeere  Sorbus aria  

   Eberesche  Sorbus aucuparia  

     

   Sträucher   

   Roter Hartriegel  Cornus sanguinea  

   Gewöhnlicher Hasel  Corylus avellana  

   Zweigriffliger Weißdorn  Crataegus laevigata  

   Eingriffliger Weißdorn  Crataegus monogyna  

   Pfaffenhütchen  Euonymus euopaeus  

   Faulbaum Frangula alnus  

   Rote Heckenkirsche  Lonicera xylosteum  

   Schlehe  Prunus spinosa  

   Echter Kreuzdorn  Rhamnus cathartica  

   Wein-Rose Rosa rubiginosa  

   Gebirgs -Rose Rosa pendulina  

   Ohr-Weide Salix aurita  

   Korb-Weide Salix fiminalis  

   Purpur-Weide Salix purpurea  

   Mandel -Weide Salix triandra  

   Korb-Weide Salix viminalis  

   Schwarzer Holunder  Sambucus nigra  

   Trauben -Holunder  Sambucus racemosa  

   Wolliger Schneeball  Viburnum lantana  

   Gewöhnlicher Schneeball  Viburnum opulus  

     

   (§ 9 Abs.  1 Nr. 25  a BauGB) 
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2.23     Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; 
Pflanzung  1. 

Pflanzung von heckenartigen Strauchgruppen als 
Ortsrandeingrünung; es sind ausschließlich Sträu-
cher aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen in den Bau-
gebieten" zu verwenden. Bäume sind im Bereich der 
Pflanzung zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 25  a BauGB)  

    

2.24     Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäu-
men, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen; 
Pflanzung  2. 

Es ist ein Blühstreifen durch Einsaat einer gebietshei-
mischen Saatgutmischung und Pflege durch zwei-
schürige Mahd mit Abtransport des Mahdguts zu 
entwickeln.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 25  a BauGB)  

    

2.25     Abgrenzung  ("Nutzungskordel") von unterschiedli-
cher Art und/oder unterschiedlichem Maß der Nut-
zung  

(§ 9 Abs.  1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr.  15.14. 
PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.26     Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des Be-
bauungsplanes  "Irsengund -West" de r Gemeinde 
Oberreute  

(§ 9 Abs.  7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeich-
nung)  

    

 

Pflanzung 1 
 

Pflanzung 2 
 



 

 

 Gemeinde Oberreute   ¶  Bebauungsplan  "Irsengund -West" 

Textteil (Entwurf)  mit 66 Seiten, Fassung vom  06.11.2025  
Seite 13 

3   Zuordnung von Flächen und/oder Maß-
nahmen zum Ausgleich im Sinne des §  1a 
Abs.  3 BauGB an anderer Stelle gemäß 
§ 9 Abs.  1a Satz  2 BauGB (externe Aus-
gleichsflächen/ -maßnahmen)  

    

3.1  Ausgleichsbedarf   Der Umfang des Ausgleichsbedarfes beträgt  nach 
Betrachtung der Vermeidungs -  und Minimierungs-
maßnahmen insg.  2.286  m2. Der Bedarf wird über die 
Ausgleichsfläche auf dem Flurstück Nr.  532 (Gemar-
kung Oberreute) gedeckt. Ziel ist die Entwicklung ei-
ner naturnahen, plenterartig genutzten Waldfläche 
mit einem hohen Struktur -  und Artenreichtum, die 
dem Wald gleichzeitig offene Lebensräume bereit-
stellt die als dem Wald dienende Offenlandfläche n 
fungier en. 

    

3.2   Lage der Ausgleichs-
fläche/ -maßnahme  

 Dem durch die vorliegende Planung verursachten 
Eingriff wird eine  Ausgleichsfläche außerhalb des 
Geltungsbereiches dieser Planung zugeordnet. 
Diese Ausgleichsfläche befinde n sich auf der Fl. -
Nr. 532  der Gemarkung Oberreute . Das Flurstück be-
findet sich etwa 1.800  m südlich des Geltungsbe-
reichs  innerhalb des bewaldeten Bereichs des Hö-
henrückens des Hochsträß  (Flurbezeichnung "Auf 
dem Gsäß") . Die Fläche fällt relativ steil nach Osten 
ab. Das Flurstück misst insg. 21.126 m², wobei für den 
zu erbringenden Ausgleich  mindestens 2.286  m² des 
Flurstücks als  temporäre Waldlichtungen zu entwi-
ckeln . 

(§ 9 Abs.  1a Satz  2 BauGB; siehe nachfolgende 
Planskizze).  
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3.3   Verortung der Aus-
gleichsfläche  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4   Maßnahmenziel/  
-beschreibung   

 Ziel ist die Entwicklung einer naturnahen, plenterartig 
genutzten Waldfläche mit einem hohen Struktur -  und 
Artenreichtum, die dem Wald gleichzeitig offene Le-
bensräume bereitstellt die als dem Wald dienende 
Offenlandfläche n fungier en. Das Flurstück misst 
insg. 21.126 m². Um den erforderlichen Ausgleichs-
bedarf zu decken, sind  mindestens 2.286  m2 tempo-
räre Auflichtungen herzustellen und zu entwickeln. 
Die bereits offenen Flächen ( 925  m²) können hierbei 
angerechnet werden. Die offenen Flächen sind durch 
die Ent nahme einzelner Bäume bzw. Baumgruppen  
und Sträucher  zu schaffen und möglichst auf  nas-
sen/quelligen Standorten anzulegen. Es sind jeweils 
ein bis drei offene Bereiche zu schaffen, die über die 
Jahre auf der Gesamtfläche rotieren sollen. Die 
wechselnde Anlage der Waldlichtungen  innerhalb 
der Fläche in mehrjährigem Turnus  fördert eine klein-
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räumige Dynamik. Diese Flächen fördern insbeson-
dere Tagfalter und weitere lichtliebende Arten.  Für 
Fledermäuse stellen diese Bereiche ebenfalls ein 
hochwertiges Jagdthabitat dar.  

 Planskizze   

    

 

Lage der Ausgleichsflächen/ -maßnahme 
 

 

   

   Maßnahmen:  

   ς Einzelstammentnahme: einzelne Altbäume /Baumgruppen  

und Sträucher werden entnommen, um Lichtreize zu 

schaffen . 

   ς Es erfolgt keine Nachpflanzung; stattdessen wird auf na-

türliche Verjüngung gesetzt.  

   ς Ein bestimmter Anteil an Alt -  und Totholzbäumen ver-

bleibt dauerhaft zur Struktur -  und Artenförderung (mind. 

8  Altbäume pro Hektar).  Diese Bäume müssen markiert 

werden und dürfen bis zu ihrem natürlichen Ableben 

nicht gefällt oder genutzt werden. Fällt einer dieser 

Bäume aus, ist dieser sofort durch einen anderen, geeig-

neten Baum zu ersetzen. Alt - , und Habitatbäume können 

Laub-  oder Nadelbäume sein.  

   ς Regelmäßige Entnahme von Totholz aus der Bewirt-

schaftung erfolgt nur, wenn sicherheitsrelevant oder 

standortökologisch erforderlich.  

   ς Sukzessive Entwicklung eines Laub -Nadel -Mischwaldes  

   ς Erster Kontrolltermin nach 3  Jahren, anschließend alle 

7 Jahre.  

     



 

 

 Gemeinde Oberreute   ¶  Bebauungsplan  "Irsengund -West" 

Textteil (Entwurf)  mit 66 Seiten, Fassung vom  06.11.2025  
Seite 16 

   Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um ein Ge-
samtkonzept handelt, das im Rahmen der Planung 
erarbeitet wurde. Die Flächengrößen/ -zuschnitte 
können sich im Laufe des weiteren Verfahrens än-
dern. Diese werden mit Fassung des Satzungsbe-
schlusses festgeset zt.  

     

 



 

 

 Gemeinde Oberreute   ¶  Bebauungsplan  "Irsengund -West" 

Textteil (Entwurf)  mit 66 Seiten, Fassung vom  06.11.2025  
Seite 17 

4     Bauordnungsrechtliche Vorschrif-
ten  (BOV) gemäß §  9 Abs.  4 BauGB  

    

4.1  SD / FD  Dachformen für Hauptgebäude; unter Einhaltung der 
nachfolgenden Maßgaben kann gewählt werden 
(ausschließlich):  

- Satteldach (SD) ; zwei im Winkel von 180  ° zu einer 
senkrechten Achse verdrehte geneigte Dachflä-
chen mit einheitlicher Dachneigung, die sich in ei-
ner gemeinsamen Schnittlinie treffen (First), ein 
geringfügiger, parallel seitlicher Versatz der bei-
den Dachflächen ist zulässig, sofern die gemein-
same Firstlinie dabei für die Gesamterscheinung 
als Satteldach dominant bleibt; so genannte Krüp-
pelwalme sind nicht zulässig;  

- Flachdach (FD) ; eine zusammenhängende (nicht 
versetzte) Dachfläche mit einheitlicher Dachnei-
gung und Ausrichtung;  

Die o.  g. Vorschriften zu den Dachformen gelten nur 
für Dächer von Hauptgebäuden. Sie gelten nicht für 
untergeordnete Bauteile der Dächer (z.B. Gauben, 
Zwerchgiebel) bzw. sonstige Nebenanlagen (z.B. 
Geräteschuppen) sowie für Garagen. Diese sind frei 
gestaltbar.  

(Art.  81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.2   Materialien für die 
Dachdeckung  

 

 Als Dachdeckung für geneigte Dächer von Hauptge-
bäuden, Garagen und Nebengebäuden mit mehr als 
100 m3 Bruttorauminhalt ab einer Dachneigung von 
18° sind ausschließlich Dachplatten (kleinteilige 
Schuppendeckung wie z.B. Dachziegel, Dachpfan-
nen, Betondachsteine etc.) sowie eine vollständige 
Begrünung zulässig.  

Bei o.a. Dächern mit einer Dachneigung unter 18° 
sind alle Materialien mit Ausnahme von blanken Me-
talloberflächen (Blechdächer ohne Beschichtung) 
bzw. von glänzenden bzw. spiegelnden Oberflächen 
(z.B. engobierte Dachpfannen) zulässig.  

Die o.a. Vorschriften zu Materialien gelten auch für 
Widerkehre und Zwerchgiebel sowie Dachaufbauten 
(Dachgauben)  der Dächer von Hauptgebäuden.  

Für diejenigen Bereiche dieser Dächer, die der Ge-
winnung von Sonnenenergie dienen, sind darüber 
hinaus Materialien zulässig, die für diese Anlagen 
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(Sonnenkollektoren, Photovoltaikanlagen) üblich 
bzw. erforderlich sind. 

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungsteile, Ab-
dichtungselemente etc.) sind in jedem Fall andere 
Materialien zulässig.  

(Art.  81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.3   Farben   Als Farbe für Dächer sind nur rote bis rotbraun e so-
wie betongraue bis anthrazitgraue  Töne zulässig , 
dies gilt nicht für begrünte Dächer  sowie für Dachflä-
chen, die zum Aufenthalt für Personen dienen (z.B. 
Dachterrassen).   

Die o.a. Vorschriften zu Farben für Dächer gelten 
auch für Widerkehre und Zwerchgiebel sowie Dach-
aufbauten (Dachgauben)  der Dächer von Hauptge-
bäuden.  

Für Dachflächen, die der Gewinnung von Sonnen-
energie dienen, sind die Farben zulässig, die für ent-
sprechende Anlagen (Sonnenkollektoren, Photovol-
taikanlagen) üblich bzw. erforderlich sind.  

Für untergeordnete Bauteile (Verbindungs teile, Ab-
dichtungs elemente etc.) sind darüber hinaus andere 
Farben zulässig.  

(Art.  81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.4   Fassadengestaltung   Mind. 60  % der Fassadenflächen von Hauptgebäu-
den sind mit Holz zu errichten oder zu verkleiden 
(Holzschindeln, Holzlatten).  

Glänzende bzw. grelle, großflächige Fassaden und 
Fassadenteile sowie spiegelnde Materialien an den 
Außenflächen sind unzulässig. Ausgenommen hier-
von sind Photovoltaikmodule an der Fassade.  

(Art.  81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO) 

    

4.5   Werbeanla gen in dem 
Baugebiet  

 Werbeanlagen in dem Baugebiet dürfen in keiner An-
sicht (senkrechte Projektion) eine Größe von 10  m2 
Fläche (pro einzelne Anlage) überschreiten. Die 
Summe der Flächen aller Werbeanlagen darf 25  m2 
(pro Grundstück) nicht überschreiten. Die Beleuch-
tung der Anlagen muss kontinuierlich erfolgen (kein 
Blinken etc.).  

Freistehende Werbeanlagen dem Baugebiet dürfen 
in keiner Ansicht (senkrechte Projektion) eine Fläche 
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von 25  m2 (pro einzelne Anlage) überschreiten. Wer-
beanlagen an Gebäuden dürfen nur unterhalb der 
Traufe angebracht werden und in keiner Ansicht 
(senkrechte Projektion) 10  % der jeweiligen Wandflä-
che überschreiten. Die Summe der Flächen aller Wer-
beanlagen darf 25  m2 (pro Grundstück) nicht über-
schreiten. Die Beleuchtung der Anlagen muss konti-
nuierlich erfolgen (kein Blinken etc.).  

(Art.  81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO) 

    

4.6   Geländeveränderun-
gen in dem Baugebiet  

 Veränderungen des natürlichen Geländes (Aufschüt-
tungen und Abgrabungen) in dem Baugebiet  sind nur 
unter den folgenden Voraussetzungen zulässig:  

- Anpassung an den natürlichen Geländeverlauf und  

- Berücksichtigung der Geländeverhältnisse der 
Nachbargrundstücke und der Erschließungs situa-
tion  

Die erforderlichen Geländeveränderungen zur Unter-
bringung der Versickerungsanlagen für Nieder-
schlagswasser und zum Schutz vor Überflutung bei 
starken Regen ereignissen durch kurzfristig anstei-
gende Wasserspiegel in den Retentionsbereichen 
sind zulässig.  

(Art.  81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 

    

4.7   Einfriedungen in dem 
Baugebiet  

 Als Einfriedungen sind ausschließlich Zäune aus 
Drahtgeflecht, Drahtgitter oder aus Holzlatten (auf 
der jeweils erforderlichen Unterkonstruktion) sowie 
Hecken zulässig.   

Mauern über eine Höhe von 0,25  m über dem endgül-
tigen Gelände  als Einfriedungen sind unzulässig.  

Sämtliche Einfriedungen sind gegenüber der öffent-
lichen Verkehrsfläche um 0,50  m zurück zu verset-
zen.  

(Art.  81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO) 
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5    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

5.1    Bestehendes Gebäude  (Wohngebäude/Wirtschafts -  
oder Nebengebäude) zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung)  

    

5.2     Bestehende Grundstücksgrenzen  zur Zeit der 
Planaufstellung (siehe Planzeichnung)  

    
    

5.3     Geplante Grundstücksgrenzen ; die so gekennzeich-
neten Grenzen stellen einen Vorschlag zur Aufteilung 
der Grundstücke dar (siehe Planzeichnung)  

    

5.4   Nr.  ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der 
Grundstücke (siehe Planzeichnung)  

    

5.5     Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der 

Planzeichnung)  

    

5.6     Vorhandenes  (natürliches) Gelände; Darstellung der 
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeich-
nung, siehe Planzeichnung)  

    

5.7  Begrünung privater 
Grundstücke  

 Gem. Art.  7 Abs.  1 BayBO sind die nicht mit Gebäuden 
oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten 
Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahme-
fähig zu belassen/herzustellen und zu begrünen oder 
zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfo rdernisse ei-
ner anderen zulässigen Verwendung der Flächen ent-
gegenstehen.  

    

5.8   Gebietseigenes  
Saatgut  

 Gemäß §  40 BNatSchG ist das Ausbringen von Pflan-
zen in der freien Natur genehmigungspflichtig, wenn 
die Pflanzenart im betreffenden Gebiet nicht oder seit 
mehr als  100 Jahren nicht mehr vorkommt. Daher sind 
für alle Begrünungsmaßnahmen in der freien Natur ge-
bietseigene Gehölze und Saatgut zu verwenden (siehe 
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auch den "Leitfaden zur Verwendung gebietseigener 
Gehölze" des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit (2012)). Im vorliegenden 
Fall sollten Gehölze und Saatgut aus dem Vorkom-
mensgebiet 6.1 "Alpenvorland"stammen . 

    

5.9   Klimaschutz   Die Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen , 
wie insbesondere Solarthermie, Photovoltaik,  Wind-
energie und Geothermie , wird  empfohlen.  

Eine Dachbegrünung bei Dächern mit einer Dachnei-
gung unter 15° und/oder eine Fassadenbegrünung 
wird empfohlen.  

    

5.10    Biotop im Sinne des §  30 BNatSchG ( "Hangquellmoor 
westlich von Irsengund" , Nr.  A-8425 -0329 -001); Lage 
außerhalb des Geltungsbereiches  

Vor Beginn der Bauarbeiten im Plangebiet ist das Bio-
top gemäß DIN  18920 (Schutz von Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen) auszu-
zäunen.  

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erhebli-
chen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Bio-
tops führen können, sind verboten.  

    

5.11    Sichtflächen für den fließenden Verkehr (außerhalb 
des Geltungsbereiches); innerhalb der Fläche ist eine 
uneingeschränkte Sicht jeweils 0,80  m über Fahrbahn-
oberkante zu gewährleisten (siehe Planzeichnung).  

    

5.12  Standorte für die  
Straßenbeleuchtung   

 Es wird darauf hingewiesen, dass ggf. im Rahmen der 
Erschließung  Standorte für die Straßenbeleuchtung 
mit entsprechender Verkabelung in den privaten 
Grundstücken auf einer Breite von bis zu 0,50  m ent-
lang der öffentlichen Verkehrsflächen erforderlich 
sind. Die Gemeinde Oberreute  behält sich die Auswahl 
der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. erforder-
liche Vereinbarungen vor.  

    

5.13  Bodenschutz  

 

 Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf Grund 
erhöhter Stoffgehalte, vor allem in Kombination mit or-
ganischer Substanz, eingeschränkt sein. Ein Eingriff in 
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die betroffenen Böden sollte deshalb weitgehend ver-
mieden und, wenn nicht vermeidbar, die tatsächlichen 
Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Ver-
wertbarkeit vor Umsetzung der Planung abgeklärt 
werden. Es soll sichergestellt werden, dass anfallen-
des geogen belastetes Bodenmaterial nicht auf an-
ders-  oder unbelastete Böden verlagert oder wieder-
aufgebracht wird und dort die Bodenfunktionen nach-
teilig verändert. Durch das Verschlechterungsverbot 
ist nach §  12 Abs. 10 BBodSchV in Gebieten mit erhöh-
ten Scha dstoffgehalten die Verlagerung von Boden-
material nur innerhalb dieser Gebiete zulässig. Weitere 
Anforderungen an das Auf -  und Einbringen von Bo-
denmaterial regelt §  12 BBodSchV. Darüber hinaus fin-
den sich wichtige Hinweise zur Verwertung von Bo-
denmaterial in der DIN  19731 und DIN 19639. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren 
Entsorgung von Bodenaushub zu vermeiden, sollten 
die Bauverantwortlichen eine Überprüfung durch ein 
Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN  18915 Kapitel 7.3 und DIN  19731 
ist vor Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbau-
baren Grundstücksfläche der Oberboden abzutragen, 
getrennt zu lagern und nach Abschluss der Baumaß-
nahme wieder einzubauen. Er darf nicht durch Bauma-
schinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder  
überlagert werden. Die Bodenmieten sind bei einer La-
gerungsdauer von mehr als 2  Monaten zu begrünen. 
Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig 
vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtlichen und 
technische n Anforderungen zu berücksichtigen (z.  B. 
§§ 6 und 7 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung von 
Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV; zum 01.08.2023 in Kraft getre-
tenen) , Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG)  sowie Ver-
ordnung über Deponien und Langzeitlager  (DepV)). 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind 
so einzurichten, dass ein Befahren von Böden außer-
halb der festgesetzten Bereiche unterbunden wird.  

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen 
Nutzung vorgesehen sind, sollten nicht befahren wer-
den. Innerhalb der festgesetzten Bereiche ist durch 
eine entsprechende Planung und Organisation des 
Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das un-
umgäng liche Maß zu beschränken, um Verdichtungen 
zu vermeiden. Im Idealfall sollten bereits befestigte 
bzw. vorbelastete Flächen sowie Flächen, die nach 
dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bauliche An-



 

 

 Gemeinde Oberreute   ¶  Bebauungsplan  "Irsengund -West" 

Textteil (Entwurf)  mit 66 Seiten, Fassung vom  06.11.2025  
Seite 23  

lage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellun-
gen zur Gestaltung der temporären Baustelleneinrich-
tungsflächen sind im Leitfaden zur Bodenkundlichen 
Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu fin-
den. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung 
des Bodens geachtet werden. Um zusätzlich mögli-
chen Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelände 
nur bei trockenen Boden -  und Witterungsverhältnis-
sen befahren werden.  

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden 
werden.  

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter 
im Baugebiet verwendet werden.  

    

5.14  Grundwasser und 
Drainagen  

 Grundwasser darf nicht abgeleitet werden. Drainagen-
wässer dürfen nicht in die Kanalisation abgeleitet wer-
den. 

    

5.15  Überflutungsschu tz   Unter anderem bei Starkregen kann es aus verschie-
denen Gründen (Kanalüberlastung, Oberflächenab-
flüsse an Hanglagen, etc.) zu wild abfließenden Ober-
flächenabflüssen kommen. Um Überflutungen von Ge-
bäuden zu vermeiden bzw. das Überflutungsrisiko zu 
reduzieren  sind entsprechende (Schutz - )Vorkehrun-
gen zu treffen. Insbesondere ist auf die Höhenlage der 
Lichtschächte, Lichthöfe und des Einstiegs der Kel-
lertreppen o.  Ä. zu achten. Sie sollten so hoch liegen, 
dass kein Wasser zufließen kann. Maßnahmen zur Ver-
besseru ng des Überflutung sschutzes sind auch in die 
Freiflächen gestaltung integrierbar. Bei der Freiflä-
chenanlage ist darauf zu achten, dass das Wasser weg 
von kritischen (Gebäude - )Stellen fließt. Obige Anre-
gungen gelten insbesondere für Tiefgaragenzufahrt en 
und für Grundstücke in oder unterhalb von Hanglagen 
oder in Senken. Lichthöfe unterhalb von Dachrinnen 
sind potenzielle Überflutungsrisiken ς Dachrinnen kön-
nen überlaufen.  

    

5.16  Energieeinsparung  

 

 Die Nutzung von regenerativen Energien wird durch 
das Gebäudeenergiegesetz (GEG -  Gesetz zur Einspa-
rung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zur Wärme -  und Kälteerzeugung in Gebäuden) 
beim Neubau vorgegeben. Über die gesetzlichen An-
forderungen  hinausgehende Energiesparmaßnahmen 
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werden von der Gemeinde Oberreute ausdrücklich 
empfohlen.  

    

5.17  Photovoltaik -Pflicht  

 

 Mit der Novellierung des bayerischen Klimaschutzge-
setzes geht nun eine Ergänzung der bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) um Artikel  44a einher, die die Vorga-
ben einer Solarpflicht beinhaltet. Daher gilt i n Bayern 
seit dem 01.03. 2023  für Gebäude, die ausschließlich 
gewerblicher oder industrieller Nutzung zu dienen be-
stimmt sind , und seit dem 01.07.2023 für sonstige 
Nicht -Wohngebäude  eine Solarpflicht . Um Wider-
sprüchlichkeiten zu vermeiden, wird im vorliegenden 
Bebauungsplan daher keine Festsetzung zur Umset-
zung vo n Photovoltaikanlagen getroffen.  

    

5.18  Brandschutz   Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen 
für die Feuerwehr" ς Fassung Februar  2007 ς (AIIMBI 
Nr.  15/2008).  

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das 
Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W  405 sowie Ziff.  5.1 
IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN  100 vor-
gesehen werden. Die Abstände der Hydranten zuei-
nander sollten 100 -200  m nicht überschreiten.  

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die 
Löschwasserversorgung aus der öffentlichen Wasser-
versorgung überschreiten, sollten für den Objekt-
schutz selbstständig genügend Löschwasser (z.  B. 
Zisterne) vorhalten.  

    

5.19  Denkmalpflege   Gemäß Art.  8 des Bayerischen Denkmalschutzgeset-
zes (DSchG) ist das Auftreten von Bodendenkmälern 
(z. B. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mau-
ern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben, Kno-
chen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege mitzuteilen. Zur Anzeige 
verpflichtet s ind auch der Eigentüme r und der Besitzer 
des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Lei-
ter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 
Anzeige ein es der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältnisses 
teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 
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oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefunde-
nen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu be-
lassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzun g 
der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Baye-
rische Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle 
Thierhaupten, oder die zuständige Untere Denkmal-
schutzbehörde.  

    

5.20   Landwirtschaftliche  
Immissionen  

 Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen ist mit der Einwirkung von vorüberge-
henden belästigenden Geruchsimmissionen (z.  B. 
durch Aufbringen von Flüssigdung , Pflanzenschutz-
mitteln etc.) sowie Lärmimmissionen (z.  B. Traktoren-
geräusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen.  

    

5.21  Ergänzende Hinweise   Datengrundlage: Auszug aus der Digitalen Flurkarte 
(DFK) des Amtes für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung, Stand:  

Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das 
Bezugshöhensystem DHHN  12. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der nä-
heren Umgebung kann von einer Bebaubarkeit im 
überplanten Bereich ausgegangen werden. Den Bau-
verantwortlichen wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen 
durchzuführen ( z.B. Schürfgruben, Bohrungen).  

Für die Erschließung des Gebietes ist es notwendig, 
Kabelverteilerschränke, Straßenlaternen oder ähnliche 
Einrichtungen in der öffentlichen/privaten Fläche zu 
installieren. Die Gemeinde Oberreute  behält sich die 
Auswahl der hierfür geeigneten Standorte sowie evtl. 
erforderliche Vereinbarungen vor.  

Den Bauverantwortlichen wird empfohlen, ein Leerrohr 
von der Erschließungsstraße zum Gebäude zur Auf-
nahme der Telekommunikationskabel vorzusehen.  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte 
ist unabhängig von der festgesetzten Baugrenze bzw. 
den ggf. festgesetzten Flächen für Garagen, Neben-
anlagen oder Stellplätze zu achten. Die Schächte sind 
von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art fre izu-
halten.  
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Unterkellerungen an Gebäuden sollten in Gewässer-
nähe als wasserdichte und auftriebsichere Wannen 
ausgeführt werden.  

    

5.22   Plangenauigkeit   Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) 
Grundlage erstellt ist (hohe Genauigkeit), können sich 
im Rahmen der Ausführungsplanung und/oder der 
späteren Einmessung Abweichungen ergeben (z.B. 
unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
untersch iedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die 
Gemeinde Oberreute  noch die Planungsbüros über-
nehmen hierfür die Gewähr.  

    

5.23   Lesbarkeit der  
Planzeichnung  

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinan-
der liegende Linien nebeneinander dargestellt (z.B. 
Nutzungskordel und vorgeschlagene Grundstücks-
grenze).  
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6  Satzung  

 

Auf Grund von §  10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634),  zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2023  
(BGBI. 2023  I Nr.  394 ), Art.  23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 (GVBl. S.  796), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 09.12.2024 (GVBl. S.  573) , Art.  81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl.  S. 588), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23.12.2024 (GVBI. S.  605) und durch Gesetz vom 
23.12.2024 (GVBl. S.  619), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl.  I S. 3786) , zuletzt geände rt durch Gesetz vom 
03.07.2023  (BGBl. 2023  I Nr.  176) sowie der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der 
Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.  I 1991 S.  58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14.06.2021 (BGBl. I S. 1802 ) hat der Gemeinderat der Gemeinde Oberreute  den Bebau-
ungsplan  "Irsengund -West" in öffentlicher Sitzung am ...................... beschlossen.  

 

 § 1 Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes  "Irsengund -West" ergibt sich aus 
dessen  zeichnerischem Teil vom 06.11.2025 . 

 

 § 2 Bestandteile der Satzung   

Dem Bebauungsplan "Irsengund -West" wird d ie Begründung vom 06.11.2025  beige-
fügt, ohne dessen  Bestandteil zu sein.  

 

 § 3 Ordnungswidrigkeiten  

Ordnungswidrig im Sinne des Art.  79 Abs.  1 Nr. 1 BayBO handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den auf Grund von Art.  81 BayBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwi-
der handelt.  

Zuwiderhandeln kann mit Geldbußen bis zu 500.000, -  ϵ όCǸƴŦƘǳƴŘŜǊǘǘŀǳǎŜƴŘ 9ǳǊƻύ 
belegt werden.  
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 § 4  Inkraft treten  

Der Bebauungsplan  "Irsengund -West" der Gemeinde Oberreute tritt mit der ortsübli-
chen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in Kraft (gem. §  10 Abs. 3 BauGB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oberreute , den .........................  

 

 

.................................................................. 

(Stefan Schneider, Bürgermeister)  (Dienstsiegel)  
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7  Begründung ς Städtebaulicher Teil  
  

7.1  Allgemeine Angaben  

7.1.1  Zusammenfassung  

7.1.1.1  Eine Zusammenfassung befindet sich in dem Kapitel "Begründung ς Umwelt-
bericht" unter dem Punkt "Einleitung/Kurzdarstellung des Inhaltes".  

 

7.1.2  Abgrenzung und Beschreibung des Plangebiet es 

7.1.2.1  Der zu überplanende Bereich befindet sich am westlichen Rand  des Ortsteiles 
"Irsengund" sowie südöstlich des Hauptortes Oberreute. Im Osten und Süd-
osten schließt das Plangebiet an die bestehende Bebauung an. Westlich und 
nördlich des Plangebietes grenzen hingegen landwirtschaftlich genutzte Flä-
chen an.  

7.1.2.2  Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich die Grundstücke mit den Fl. -
Nrn.  262 (Teilfläche) sowie 263 (Teilfläche)  

 
7.2  Städtebauliche und planungsrechtliche Belange  

7.2.1  Bestands daten und allgemeine Grundstücks morphologie  

7.2.1.1  Die landschaftlichen Bezüge werden von der W estallgäuer Hügel landschaft  
geprägt .  

7.2.1.2  Innerhalb des überplanten Bereiches befinden sich keine bestehenden Ge-
bäude und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.  Darüber hinaus sind keine 
naturräumlichen Einzelelemente vorhanden.  

7.2.1.3  Die überwiegenden Teile des Geländes sind von Nordosten nach Südwesten 
hin steigend. Der tiefste Punkt im Plangebiet liegt auf etwa 863  m ü. NHN und 
erstreckt sich in Richtung Nordwesten auf eine Höhe von etwa 870  m ü. NHN. 

Das künftige Gewerbegebiet soll über die bereits östlich angrenzende "Irsen-
gunder Straße" erschlossen werden.  

 

7.2.2   Erfordernis der Planung   

7.2.2.1  Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Irsengund -West" dient der Auswei-
sung eines Gewerbegebietes. Der Gemeinde Oberreute liegen Anfragen von 
ortsansässigen Gewerbeb etreibenden  vor, welche ihren Betrieb innerhalb des 
Gemeindegebietes vergrößern wollen  und auf der Suche nach geeigneten 
Grundstücken sind. In der Gemeinde Oberreute gibt es nicht ausreichend 
Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungspotenziale, 
die die kurz -  bis mittelfristige Nachfrage an Gewerbegrundstücken decken. 
Durch  die Au fstellung des Bebauungsplanes soll der gewerbliche Standort 



 

 

 Gemeinde Oberreute   ¶  Bebauungsplan  "Irsengund -West" 

Textteil (Entwurf)  mit 66 Seiten, Fassung vom  06.11.2025  
Seite 30  

Oberreute weiterhin gestärkt werden und schafft darüber hinaus weitere Ar-
beitsplätze. Der Gemeinde erwächst daher das Erfordernis, bauleitplanerisch 
steuernd einzugreifen.  

 
7.2.3   Übergeordnete Planungen  

 

7.2.3.1  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Landesentwick-
lungsprogramms Bayern 2023 (LEP) des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie maßgeblich : 

 

 - - 1.1.1 In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens -  und Arbeits-
bedingungen mit möglichst hoher Qualität zu schaffen oder 
zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind 
weiterzuentwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen habe n zur Verwirklichung dieses 
Ziels beizutragen.  

 - - 2.2.1 und An-
hang  2 
"Struktur-
karte"  

Festlegung der Gemeinde Oberreute  als allgemeiner ländli-
cher Raum. 

 - - 2.2.3  Teilräume mit wirtschaftsstrukturellen oder sozioökonomi-
schen Nachteilen sowie Teilräume, in denen eine nachteilige 
Entwicklung zu befürchten ist, werden unabhängig von der 
Festlegung als Verdichtungsraum oder ländlicher Raum als 
Teilräume mit besonderem H andlungsbedarf festgelegt.  

 - - 2.2.3 und An-
hang  2 
"Struktur-
karte"  

Festlegung der Gemeinde Oberreute  als Raum mit besonde-
rem Handlungsbedarf ( Einzelgemeinde ). 

 - - 2.2.4  Die Teilräume mit besonderem Handlungsbedarf sind vorran-
gig zu entwickeln. Dies gilt bei  

- Planungen und Maßnahmen zur Versorgung mit Einrich-
tungen der Daseinsvorsorge,  

- der Ausweisung räumlicher Förderschwerpunkte sowie 
diesbezüglicher Fördermaßnahmen und  

- der Verteilung der Finanzmittel,  

soweit die vorgenannten Aktivitäten zur Gewährung gleich-
wertiger Lebens -  und Arbeitsbedingungen einschlägig sind.  

 - - 3.2  In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale 
der Innenentwicklung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind 
zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung begründet 
nicht zur Verfügung stehen.  
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7.2.3.2  Zu Ziel 3.2 Potenziale der Innenentwicklung: Zum Zeitpunkt der Planaufstel-
lung waren innerorts keine  geeigneten  Brachflächen vorhanden , die für den 
geplanten Gebietstyp herangezogen werden könnte . Anderweitige Baulücken 
oder Standorte sind alle in Privatbesitz und können auf Nachfrage der Ge-
meinde bei den Eigentümern auch kurz -  bis mittelfristig nicht erworben wer-
den. Darüber hinaus stellt der rechtsverbindliche Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Oberreute bereits "gewerbliche Bauflächen" innerhalb des Gel-
tungsbereiches dar. Die Gemeinde hält daher weiterhin daran fest, den Stand-
ort für eine gewerbliche Entwicklung vorzusehen.  

7.2.3.3  Ausschnitt aus dem Landesentwicklungsprogramm Bayern 20 23, Karte An-
hang 2 "Strukturkarte"; Darstellung als  "Raum für besonderen Handlungsbe-
darf"  

7.2.3.4  Für den überplanten Bereich sind u.a. folgende Ziele des Regionalplanes (Re-
gion Allgäu, 16, in der Neufassung vom 10.01.2007 (Bekanntmachung vom 
10. Januar  2007, RABl Schw. Nr.  1 2007)) maßgeblich:  

 

 - - A I 2 In der Region sollen die Naturgüter Boden, Wasser und Luft 
als natürliche Lebensgrundlagen soweit als möglich nachhal-
tig gesichert und falls erforderlich wieder hergestellt werden.  

 - - A II 2.2 Das Alpengebiet, die Iller -  und Lechvorberge, das Westallgäu, 
der Bodenseeraum sowie das Iller -  und Wertachtal sollen in 
ihrer ökologischen Bedeutung und ihrer Erholungsqualität er-
halten bleiben.  

 - - B I 1.1 Die natürlichen Grundlagen und die landschaftlichen Gege-
benheiten sollen zur Erhaltung und Entwicklung der Region 
als Lebens -  und Arbeitsraum für die dortige Bevölkerung und 
als bedeutender Erholungsraum gesichert werden.  

 - - B II 1.2 Auf die Stärkung der mittelständischen Betriebsstruktur als 
wesentliche Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung soll 
hingewirkt werden.  
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 - - B V 1.2 In allen Gemeinden soll in der Regel eine organische Sied-
lungsentwicklung stattfinden. Eine über die organische Sied-
lungsentwicklung hinausgehende Entwicklung ist in der Regel 
in zentralen Orten und Siedlungsschwerpunkten zulässig.  

 - - B V 1.3 Insbesondere soll einer unorganischen Ausweitung der Sied-
lungsgebiete in besonders exponierte Lagen wie Kuppen und 
Oberhangteile von Höhenrücken vor allem im Süden und 
Westen der Region entgegengewirkt werden. Zur Eingren-
zung des Flächenverbrauchs sollen i nsbesondere vorhan-
dene Baulandreserven und leerstehende  Gebäude genutzt 
sowie Nachverdichtungen in den Siedlungsgebieten vorge-
nommen werden. Einer Zersiedelung der Landschaft soll ent-
gegen gewirkt werden. Neubauflächen sollen möglichst in 
Anbindung an best ehende Siedlungseinheiten ausgewiesen 
werden.  

 - - B V 1.7 Die Städte und Dörfer sollen in allen Teilen der Region in ihrer 
Funktion, Struktur und Gestalt erhalten, ς wo erforderlich ς 
erneuert und weiterentwickelt werden. Dabei soll auf ge-
wachsene und landschaftstypische Dorfstrukturen und Orts-
bilder besondere Rü cksicht genommen werden.  

 

7.2.3.5  Die Planung steht in keinem Widerspruch zu den o.g. für diesen Bereich rele-
vanten Zielen des Landesentwicklungsprogramms Bayern  2023  (LEP) sowie 
des Regionalplans Region Allgäu.  

 

7.2.3.6  yyc z.B. Ausschnitt aus dem Regionalplan Allgäu, Landschaftliche Vorbehalts-
gebiete (+++)(         )   

7.2.3.7  Die Gemeinde Oberreute  verfügt über einen rechtsgültigen  Flächennutzungs-
plan. Die überplanten Flächen werden hierin als "Gewerbegebiet" dargestellt . 
Da die Darstellungen im Flächennutzungsplan mit dem geplanten Gebietstyps 




































































